
 

 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Feuerwehrsatzung zu. 
 

 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 
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Sachverhalt: 

 

Die letzte Neufassung der Feuerwehrsatzung der Freiwilligen Feuerwehr St. 
Georgen trat im März 2016 in Kraft. 
 

Nicht nur die Corona-Pandemie hat die organisatorische Arbeit der Feuerwehren 
erschwert. Durch den bundesweiten Lockdown waren Hauptversammlungen und 

damit verbundene Wahlen nicht möglich. Hinzu kommt, dass immer wieder neue 
gesetzliche Regelungen zu beachten sind. Um weiterhin eine handlungsfähige 
Feuerwehr zu gewährleisten, waren einzelne Anpassungen nötig. Die Änderungen 

wurden in der Gesamtausschuss-Sitzung der Feuerwehr St. Georgen einstimmig 
beschlossen und in der Hauptversammlung am 8. März 2024 vorgestellt. 

 
Der Gemeindetag Baden-Württemberg hat sein Satzungsmuster für eine 
Feuerwehrsatzung angepasst und ergänzt. Die wesentlichen Neuerungen: In 

Ausnahmefällen kann bei Vorliegen schwerwiegender Gründe bezüglich der 
Durchführung der Hauptversammlung vom Grundsatz der Präsenzveranstaltung 

abgewichen werden (§ 16 Abs. 6). Die Hauptversammlung kann in diesen Fällen auf 
einen zeitnahen Termin - jedoch maximal bis zu einem Jahr - verschoben werden (§ 
16 Abs. 6 Buchstabe (a)) oder in digitaler Form abgehalten werden (§ 16 Abs. 6 

Buchstabe (b)). Und sofern die Hauptversammlung nach § 16 Abs. 6 nicht in Form 
einer Präsenzveranstaltung durchgeführt wird, enthält § 17 Abs. 7 die Regelungen 

für alternative Formate zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Hierüber 
entscheidet der Bürgermeister nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. 
 

Die neue Feuerwehrsatzung ist in der Anlage beigefügt. Rot sind die Änderungen 
gemäß der Mustersatzung und blau markiert die aus der alten Satzung übertragenen 

Regelungen. 
 
 

 
 

 

 

Anlagen: 

 
Satzungsentwurf 
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